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"Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach 
Massgabe dieses Vertrags erlassen das Europäi-
sche Parlament und der Rat gemeinsam, der Rat 
und die Kommission Verordnungen, Richtlinien und 
Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus oder 
geben Stellungnahmen ab.  

 
 Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist 
in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar 
in jedem Mitgliedstaat. 

 
 Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den 
sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden 
Zieles verbindlich, überlässt jedoch den innerstaat-
lichen Stellen die Wahl der Form und Mittel. 

 
 Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für die-
jenigen verbindlich, die sie bezeichnet. 

 
 Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind 
nicht verbindlich." 

 
 
 

There is a time to be born, and a time to die, says Solomon, and it the reminder of a truly wise man.  
But there is an interval between these two times of infinite importance;  

and the great rule of moral conduct is, next to GOd, to respect time. 


